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An alle 
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 
Hallschlag 
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Hallschlag, 27.09.2022 
 

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
 

EINLADUNG 
 

zu einer öffentlichen und anschließend nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der 
Ortsgemeinde Hallschlag am 
 

Donnerstag, 13.10.2022 um 19:00 Uhr 
in Hallschlag, im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus. 

 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Wahl des Ausschussvorsitzenden 

2. Wahl des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 

Nichtöffentliche Sitzung 

3. Prüfung Jahresabschluss für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag 
gemäß §§ 112, 113 GemO - Beratung und Beschlussfassung 

4. Informationen / Verschiedenes 

 
Ich würde mich freuen, Sie zur Sitzung begrüßen zu können. 
 
Sollten Sie verhindert sein, bitte ich, Ihren Stellvertreter Hans Jürgen Breuer zu benachrichtigen und die 
Sitzungsunterlagen zu übergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dirk Weicker 
 
Ortsbürgermeister 
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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 25.08.2022 

Aktenzeichen: 11140-14 | LS Vorlage Nr. 1-4347/22/14-289 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Rechnungsprüfungsausschuss 13.10.2022 öffentlich Entscheidung 

 

Wahl des Ausschussvorsitzenden 
 
Sachverhalt: 
 
Im § 2 Abs. 1 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Hallschlag wurde ein Rechnungsprüfungsausschuss ein-
gesetzt. Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses ergeben sich aus § 3 der Hauptsatzung. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Hallschlag wird jetzt erstmals einberufen. Zu Beginn 
dieser ersten Sitzung ist gemäß § 110 Abs. 1 Satz 2 GemO ein Ratsmitglied zum Vorsitzenden des Rech-
nungsprüfungsausschusses zu wählen. Die Verwaltung empfiehlt darüberhinausgehend einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden als Abwesenheitsvertreter zu wählen. 
 
Die Wahl eines Ratsmitgliedes zum Ausschussvorsitzenden ist erforderlich, da wegen der notwendigen 
Trennung von Ausführungsverantwortung und Prüfung die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten 
nicht Vorsitzende oder Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss sein können. 
 
Der Ausschuss kann die Wahl des Vorsitzenden durch offene Abstimmung beschließen. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalt. 
 
Es besteht unter den Anwesenden Einigkeit, den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses für die 
gesamte Wahlzeit des Ortsgemeinderates zu wählen. 
 
Wahlvorgang: 
 
Für die Wahl des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wird ____________________ vorge-
schlagen. 
 
Die Wahl wird durch Handzeichen durchgeführt. Nach § 36 (3) Nr. 1 ruht bei Wahlen das Stimmrecht des 
Vorsitzenden. 
 
Wahlergebnis: 
 
Ja-Stimmen: _____ 
Nein-Stimmen: _____ 
Enthaltungen: _____ 
 
Damit ist ____________________ zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses gewählt. 
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Wahl des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung schlägt vor, neben dem Vorsitzenden einen stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungs-
prüfungsausschusses (als Abwesenheitsvertreter) zu wählen. 
 
Der Ausschuss kann die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden durch offene Abstimmung beschließen. 
Gewählt ist, wer mehr als Hälfte der gültigen Stimmen erhält. 
 
Es wird angeregt, den stellvertretenden Vorsitzenden für die gesamte laufende Wahlzeit des Ortsgemein-
derates zu wählen. 
 
Wahlvorgang: 
 
Für die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wird 
____________________ vorgeschlagen. 
 
Die Wahl wird durch Handzeichen durchgeführt. 
 
Wahlergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __________ 
Nein-Stimmen. __________ 
Enthaltungen: __________ 
 
Damit ist ____________________ zum stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 
gewählt. 
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